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Berlin, den 16. März 2026

Besoldungserhöhung um 3%, rückwirkend zum 1. Januar 2026, für alle Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter im öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis, als Abschlagszahlung unter
Vorbehalt

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Schwestern und Brüder,

wir möchten lhnen mitteilen, dass die Kirchenleitung am 6. März 2026 die o.g. Besoldungsan-
hebung beschlossen hat. Ein Beschluss war erforderlich, da wir in § 6 Absatz 3 Kirchengesetz
zur Zustimmung und Ausführung des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes der EKD (AG-
BVG) eine automatische Übernahme der Besoldungserhöhungen des Bundes geregelt haben,
allerdings erst nach Veröffentlichung des jeweiligen Bundesgesetzes zur Besoldungserhö-
hung. Nun haben wir erstmalig die Situation, dass es kein Bundesgesetz gibt, der Bund seinen
Beamten aber unter Vorbehalt Abschläge in Höhe von 3 % auf die Besoldung zahlt. Der Vor-
behalt der Rückforderung besteht, sollte es nicht zu einer gesetzlichen Regelung kommen.

Da die Bundesbeamten bereits seit 2025 die Abschläge erhalten, hat die Kirchenleitung nun
mit Zustimmung des Ständigen Haushaltsausschusses entschieden, ebenfalls unter Vorbe-
halt, die Besoldungserhöhung umzusetzen. Die Besoldung wird rückwirkend, ab 1. Januar
2026 erhöht, die Auszahlung wird mit der Besoldung im Mai erfolgen. Eine frühere Auszahlung
ist aufgrund der Vorlauffristen bei unseren Dienstleistern leider nicht möglich.

Den Hinweis auf den Vorbehalt werden Sie auch auf lhrer Gehaltsmitteilung finden. Die neuen
Besoldungstabellen finden Sie im nächsten Amtsblatt.

Mit freundlichen Grüßen
lm Auftrag

Heikä Koster




